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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Mitgliedstaaten be-
trachten ihre Wirtschaftspolitik als eine
Angelegenheit von gemeinsamem Inte-
resse und koordinieren sie im Rat nach
Maßgabe des [Artikels III-67 (ex-98)].

(2) Der Rat erstellt auf Emp-
fehlung der Kommission einen Entwurf
für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten und der Union und
erstattet dem Europäischen Rat hier-
über Bericht.

Der Europäische Rat erörtert auf der
Grundlage dieses Berichts des Rates
eine Schlussfolgerung zu den Grundzü-
gen der Wirtschaftspolitik der Mitglied-
staaten und der Union. Auf der Grund-
lage dieser Schlussfolgerung gibt der
Rat eine Empfehlung ab, in der diese
Grundzüge dargelegt werden. Er unter-
richtet das Europäische Parlament da-
von.

(3) Um eine engere Koordi-
nierung der Wirtschaftspolitik und eine
dauerhafte Konvergenz der Wirt-
schaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu
gewährleisten, überwacht der Rat an-
hand von Berichten der Kommission die
wirtschaftliche Entwicklung in jedem
Mitgliedstaat und in der Union sowie die
Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit
den in Absatz 2 genannten Grundzügen
und nimmt in regelmäßigen Abständen
eine Gesamtbewertung vor.

Zum Zwecke dieser multilateralen Ü-
berwachung übermitteln die Mitglied-
staaten der Kommission Angaben zu
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wichtigen einzelstaatlichen Bestimmun-
gen auf dem Gebiet ihrer Wirtschaftspo-
litik sowie weitere von ihnen für erfor-
derlich erachtete Angaben.

(4) Wird im Rahmen des
Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt,
dass die Wirtschaftspolitik eines Mit-
gliedstaats nicht mit den in Absatz 2
genannten Grundzügen vereinbar ist
oder das ordnungsgemäße Funktionie-
ren der Wirtschafts- und Währungsunion
zu gefährden droht, so kann die Kom-
mission an den betreffenden Mitglied-
staat eine Verwarnung richten. Der Rat
kann auf Empfehlung der Kommission
die erforderlichen Empfehlungen an den
betreffenden Mitgliedstaat richten. Der
Rat kann auf Vorschlag der Kommission
beschließen, seine Empfehlungen zu
veröffentlichen.

Der Rat beschließt im Rahmen dieses
Absatzes ohne Berücksichtigung des
Stimmrechts des Vertreters des betref-
fenden Mitgliedstaats; als qualifizierte
Mehrheit gilt die Mehrheit der Stimmen
der übrigen Mitgliedstaaten, sofern die-
se mindestens drei Fünftel der Bevölke-
rung dieser Staaten repräsentiert.

(5) Der Präsident des Rates
und die Kommission erstatten dem Eu-
ropäischen Parlament über die Ergeb-
nisse der multilateralen Überwachung
Bericht. Der Präsident des Rates kann
ersucht werden, vor dem zuständigen
Ausschuss des Europäischen Parla-
ments zu erscheinen, wenn der Rat sei-
ne Empfehlungen veröffentlicht hat.

(6) Die Einzelheiten des
Verfahrens der multilateralen Überwa-
chung im Sinne der Absätze 3 und 4
können durch Europäische Gesetze
oder Rahmengesetze festgelegt wer-
den.
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Begründung:
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Zu Abs. III: Beibehaltung des geltenden Wortlautes von Art. 99 Abs. III EGV.

Zu Abs. IV: Es ist sinnvoll, der Kommission das Recht zu übertragen, selbständig
Verwarnungen an Mitgliedstaaten auszusprechen, deren Haushaltsentwicklung
gegen den Stabilitätspakt zu verstoßen droht. Dies darf aber nicht auch die Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedstaaten umfassen, für die die Mitgliedstaaten ihre Eigen-
verantwortung behalten sollen, um innergemeinschaftlichen Wettbewerb zu er-
möglichen.


